
Abdruck at- Beicage
,

- 375 ."..
JUT·»Gesetz-Sammlungfür die »

KniglichenPrenßischenStaaten.

Bundes-Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

22.

(Nr. l28.) Gesetzwegen Besteuerung des Braumalzes in verschiedenenzum Norddeutschen
Bunde gehörendenStaaten und Gebietstheilen. Vom 4. Juli 1868.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von PreußenIc.

verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathesnnd des Reichstages, für die GroßherzogthumerMecklenburg-
Schwerinund Mecklenbur -Strelitz, für das Herzo thumLauenburg, für die
freie und Hansestadt Lübe und deren Gebiet, sowie die nachdem 1. Januar
d. J. m die Zolllinie des Zollvereins ge ogenen und nochzu ziehendenPreußischen
und HamburgischenGebietstheile, was Folgt:

s. 1.

vWer Bier aus Getreide verfertigt, soll von jedem Zentner Malzschrot Be eueruu

oder Getreideschrot,welches zum Bierbrauen verwendet wird, 20 Sgr. entrichtendåsIMM-

Jst mit der Bierbrauerei zugleicheine Essigbereitun verbunden, oder wird Essigz
«

aus Malz in eigens da u bestimmtenAnlagen im roßenzum Verkan bereitet,
so muß auch von dem chrote,welches zur Essigbereitungverwendet wird , diese
Steuer entrichtetwerden.

Z. 2.

Bei der Verwiegung von Braumalz wird für den Sack nichts abgerechnet, Steuer stich-
auch machtes keinen Unterschied,ob das Malz trocken oder angefeuchtetist«da.:igken»dkskut-

gegenwtrd bei einer Verwiegungjeder Malzpost ein Uebergewtchtunter HEF-Zent- VYMW
ner nicht berücksichtigt

«

s. Z.
.

Die Bersteuerun des Braumal es mu er ol en bevor die Einmai un di

geschieht.
g z ß f g , sch g Werks-T-sehe-

-

ten ist.

§. 4.

Die Bersteuerungkann nachUebereinkommen mit der Steuerbehördeunter zwipr
Wunder-Gesetzen 1868. 53 den

Ausgegebenzu Berlin den 11. Juli 1868.



-

—

.

»F

sssprj
As
—-7s-»—-«
sk-
sk-

.

- —376--

-den von derselbenfestgesetztenBedingungendurch Entrichtung einer Absindungs-
summe auf einen bestimmtenZeitraum erfolgen.

«

§.5.
«

.

Hmstkuue Die Verfertigung des Haustrunkes in gewöhnlichenKochkesselnist von

der Steuerentrichtung ganz frei, wenn die Zubereitung allein zum eigenenBedarf
in Familien von nicht mehr alszehu Personen über vierzehnJahre geschieht.

Wer von dieser Bewilligung Gebrauch machen will, muß solches der

Steuerbehördezuvor in jedem Jahre anmelden und darüber einen Anmeldeschein
sich ertheilen lassen.

Z. 6.

Veschxäukuvg
»

JU den Fällendes Z. 5. ist ein jedes Ablassen der zubereitetenGetränke

ZeissFZFJZÆJan nicht zum Haushalte gehörigePersonen untersagt.
brauereien.

Z. 7.

Vergütung der Wegen Vergütung der Steuer bei Versendungenvon Bier in das Aus-
Steuetbsin land werden im Falle des BedürfnissesbesondereBestimmungenvon der obersten
sendung in das

Ausk«nd, Finanzbehördeerlassen werden.

s. 8.

lunzcigkder Wer Essig zum Verkauf, oder , ohne nach Z. 5. von der Steuer befreit

YJZHZFFJZJNzu sein, Bier brauet ist gehalten, der Steuerhebestelleeine Nachweisungeinzu-
xmd Mann-reichem worin die Äiäumezur Brauerei, die Braupfannen und Brauliottichq
tschcs ingleichen der Inhalt derselben in PreußischenQuarten genau und vollständig

angegeben sein müssen. Gleiche Verpflichtung zur Anzeige binnen drei Tagen
liegt ihm ob , wenn neues Geräthe angesil).afft,oder WeUU das vprhcmdene
ganz oder zum Theil abgeändertoder in ein anderes Lokal gebrachtwird.

Inhaber von Brauereien, sowie andere Personen, wenn letztereBrau-

pfannen blos besitzen,oder sie verfertigen, oder Handel damit treiben, dürfen die-

selben weder ganz noch theilweise,weder neu noch ausgebessertaus ihren Händen
geben, bevor sie es der Steuerhebestelleihres Wohnorts angezeigtund darüber

eine Bescheinigungvon dieser erhalten haben.

Z. 9.

,Erfordewiß Jede Brauerei soll mit einer gesetzlichzulässigenWaage, worauf wenig-
Mr Magd stens fünf Zentner auf einmal abgewogenwerden können,und mit den erforder-

lichen geaichtenGewichten versehen sem.- Bis solche angeschafftworden, kann
der Betrieb der Brauerei versagt werden.

«

§. 10.

Aufbewah-
» Jeder Brauer ist verbunden,seinenVorrath an Malzschrotnur an einem

rung und Ver- gewtsscnycMFc allemalszybe« ,Um.cUdeUOrte auflechcgrctxI d ·- d s -
-

«
- s - s. i

ZJIFZZM
«

Beim gemeinschaftlichen etriebe der Brauerei und rennerei darf zutletz-erer
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terer reines Malzschrotnicht verwendet werden. Die Verwendungeines Ge-

menges von Schrot aus gemalztemund ungemalztemGetreide ist zulässig,die

Mlschungmuß jedoch vor dem Schroten auf der Mühle in den Körnern ge-
schehen Wird neben der Brauerei Branntwein aus Kartoffeln gebrannt, so soll
zwar der Gebrauch von reinem Malzschrot zu letzteremBehuf gestattet werdens
das htetzusowohl, als zur Brauerei zu verwendende muß jedoch besonders
deklarirt und aufbewahrt werden, und sind auch die Räume für jenes unter Auf-
sichtund Kontrole der Steuerbeamten zu setzen.

Z. 11.

Wer eine Brauerei betreibt, ist verpflichtet, der SteuerhebestelleschriftlichBewer

aUzUzeigemwie viel Malzschrot er. zu jedemGebräude nehmen, an welchemTage ZärBetst-ne-

Und zu welcher Stunde er einmaischenwird , und die Steuer von der angemel-
US

deten Beschickunggleichzeitigzu entrichten
Es steht dem Steuerpflichtigen frei, diese Anzeige, so oft er brauet, zu

machen, oder im Voraus für einen bestimmten Zeitraum. Jm letzterenFalle
kann er die Steuer für den anzen Zeitraum vorausbezahlen, oder für jede
Makschungbesonders vor deren Eintritt.

§. 12.

Die Deklaration des Brauers, Behufs der Versteuerung, soll sich auch Deklaration

daran erstrecken,wie viel Bier er aus dem angegebenenund zu versteuerndendes Betst-ges-

Malzschrotziehen will.

Z. 13.

Die Anmeldungmuß,wenn des Vormittags gemaischtwerden soll, späte- Anmeldung

stens am Nachmittage des vorhergehenden»Tages,und wenn Nachmittags ge-3chtid;;en
Ve«

maifcht Werden foll, spätestensam VornnttagedesselbenTa es drei Stunden
g g«

vorher, in beiden Fällen auchwährenddel? Dlenststunden Es Os) erfolgen-
BerichtigungendieserAnmeldungenvjbeider Hebestellesind zulässi, wenn

PSgiindestens
an dem der beabsichtigtenVeränderungvorhergehenden age ge-

e en.

,

«

"

Soll die Beschickungdarnach verstärktwerden, oder sollen neue Gebräude

hinzutreten,so wird die Steuer davon gleichzeitigentrichtet.
Soll ein Gebräude eingestelltoder die Befchickungvermindert werden, so

bringtder Steuerpflichtigedie schon entrichteteSteuer bei der nächstenZahlung
in Anrechnung. .

s. 1.4.

Die Einmaischungendürfennur geschehenin den Monaten vom Oktober Einmischung
bis einschließlichMärz von -Morgens6 bis Abends 10 Uhr, in den übrigen
Monaten aber von Morgens 4 bis Abends 10 Uhr.

53. g .1.5.



—378—-

s. 15.

Erwartend-: Der Brauer ist verpflichtet, die Ankunft eines Steuerbeamten zur ange-
SUMVWM zeigtenStunde des Einmaischens(§. 11.) abzuwarten.

Findet sich derselbeein , so muß alsdann sogleichdas Malz in dessen
Gegenwart ab ewogen und mit der Einmaischungvorgeschrittenwerden ; der
Brauer darf a er die Einmaischungerst, nachdemeine Stunde gewartet worden,
ohne dessenGegenwart verrichten.

Z. 16.

Nachm«ischm. In der Regel soll die ganze Beschickungauf einmal eingemaifchtwerden,
so daß keine Nachmaischungstattfindendarf.

«

- Wird aber eine Brauerei regelmäßigmit Nachmaischenbetrieben , so muß
ein- für allemal an ezeigtwerden , in wie viel Abtheilungenund mit welchem
Gewichtefür jede Beschickunggemaischtwerden soll.

Z. 17.

onvisiousba Das Gebäude, in welchem eine Brauerei betrieben wird , kann , sobald
gäkäbzkätmdarin gearbeitet wird , zu jeder Zeit, sonst aber nur von Morgens 6 Uhr bis

«Abends 9 Uhr von den Steuerbeamten Behufs der Revision besucht, und muß
ihnen zu dem Behufe sogleichgeöffnetwerden. Jn demselbenerstrecktsich ihre
Revisionsbefugnißdarauf, nachzufehen,daß die Braupfannen und Bottiche un-

verändert so dieselbensind, wie sie angegeben, auch bezeichnetworden, daß keine

unangemeldeteGeräthevorhanden, daß außerGebrauch gesetzteGeräthesichnoch
in diesem Zustande befinden, daß das Malzschrot nur an dem dazu bestimmten
Orte aufbewahrt wird , und daß.nur zur angemeldetenZeit und Stunde ein e-

maischt, auch die Einmaischunggehörigversteuertund daßkeine größereals ie

angemeldete(§. 12.) Biermenge gezogen ist.

s. 18.

Haus«-hung. Jst gegründeterVerdacht vorhanden, daßUnterschleife,um dem Staate
die verschuldetenGefällezu verkürzen, begangenworden und deshalb eine förm-
liche Haussuchung erforderlich, es sei bei Personen, welche Brauerei betreiben,
oder bei anderen, so darf dieselbe nur unter Beachtungder für Hausfuchungen
im Allgemeinenvor eschriebenenFormen und an solchenOrten stattfinden, die

zur Begehung des nterschleifs oder Berheimlichungvon Beständensteuerpflich-
UgekGegenständegeeignetsind.

Z. 19.

Verpflichtung Diejenigen,bei welchen revidirt wird, und deren Gewerbsgehülfensind

kefspgülfOverbunden, den revidirenden Beamten diejenien Hülfsdienstezu leisten, oder
g·

leistenzu lassen, welche erforderlichsind, um die Revision in den vorgeschriebenen
Grenzen zu vollziehen.

§. 20.



379 sus-

§. 20.

Die Dienststunden, in welchen die Steuerbeamten an den Wochentagen

UMSO Als Regel wird festgesetzt,daß, wo die Hebestellenmit zwei oder meh-
reren Beamten besetztsind, die Dienststunden folgende sein sollen:

in den Wintermonaten Oktober bis Februar einschließlich, Vormittags
pon 8 bis 12 Uhr und Nachmittags von 1 bis 5 Uhr. Jn den

ubrigen Monaten von 7 bis 12 Uhr und von 2 bis 5 Uhr.

»

An anderen Orten sind die Dienststundenaus die Vormittagszeitvon 9
bis 12 Uhr eingeschränkt
»

Wenn es nöthig ist, muß auch außer dieser Zeit die Abfertigung der

Oteuerpflichtigenmöglichstbewirkt werden«

» bweichungenvon vorstehendenBestimmungen sollen an den Orten, wo

dergleichenstattfinden, besonders bekannt gemacht werden.

Z. 21.

»

Bon den Steuerschuldigen dürfen die Steuerbeamten unter keinen Um-

standenfür irgend ein Dienstgeschäftein Entgelt oder Geschenk, es sei an Geld,
Sachen oder Dienstleistung, es habe Namen, wie es wolle, verlangen»oder an-

ne,,hmen.Andererseitsdürfen die Steuerpflichtigen dergleichenunter keinen Um-

. stFIndenund unter keinerlei Vorwand geben oder nur antragen, ohne sich straf-
falllg zu machen. » ,

Außerden bestimmtenSteuersätzenwird nichts erhoben.

u »thuittungen
und Bescheinigungender Steuerbehördenwerden gebührenfrei

er )ei .

Z. 22.

Verpflichtung

zur Abfekkigungder Steuerpflichtigenbereit sein müssen, bestimmt die Verwal-der Steuerbe«amten.

Zu viel erhobeneGefälle werden zurückgezahlt,wenn binnen Jahresfrist, ,

Vom Tage der Versteuerung an gerechnet,der Anspruch auf Ersatz angemeldet
und begründetwird. Wenn der Anspruch ganz oder theilweise zurückgewiesen
wird- »soist dagegen der Rekurs an die vorgesetzteBehörde binnen einer Prä-
klUsiVfUstvon sechs Wochen zulässig Wendet sich der Reklamant an eine in-

kompethteBehörde, so hat diese das Rekursgesuchan die kompetenteBehörde
Abzugebewohne daß dein Reklamanten die Zwischenzeitauf die Frist anzu- .

rechnenist.
Zklwenig oder gar nicht erhobene Gefälle können gleichfalls innerhalb

Iahkesfklstx vom Tage des Eintritts der Zahlungsverpflichtungan gerechnet,nach-
gesordertwerden. Nach Ablan des Jahres ist jeder Anspruchauf Zurückerstat-
tung oder Nachzahlungder Gefälle beziehungsweisegegen den Staat-und den

OkeUekschUldIgeUerloschen,dem Staate bleiben jedochseine Rechte auf Schaden-
eksatzgegen dle Beamten,durchderen Schuld die Gefälle gar nicht oder unrichtig
erhobenworden, 1ederzeitvorbehalten, ohne daß die Beamten befugt sind, die

Steuerschuldigenwegen der Nachzahlungder Gefälle in Anspruch zu nehmenZIX .)»
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'

Strafbestiw Wer eine Gewerbshandlung,·von deren Ausübung die Entrichtung der
Wesens Braumalzsteuer abhängig ist, vornimmt , hat , wenn solche entweder gar nicht

oderdergestaltunrichtig angemeldet ist, daß daraus eine Verkürzungder Steuer

folgt, die Strafe der Defraudation verwirkt. .

s. 24.

. Dei-reada- Die Strafe der Defraudation bestehtin einer Geldbuße,welche dem vier-
Msstrass« fachen Betrage der vorenthaltenen Steuer gleichkommt Die Steuer ist überdem

Erster Fall«
von der Strafe unabhängigzu entrichten.

. Z. 25.

Zweit-c Fau. Jm Falle der Wiederholung nach vorhergegangenerBestrafung wird die

Strafe auf den achtfachenBetrag der vorenthaltenen Steuer bestimmt. Außer-
dem darf der Schuldige, wenn er Brauer ist, das Recht zu brauen , in einem

Zeitraume von drei Monaten weder selbst ausüben,noch durch einen Anderen zu
seinem Bortheile ausüben lassen.

s. 26.

Dritt-r Fau. Im dritten Falle der Uebertretung nach vorhergegangener zweimaliger
Bestrafung ist der sechszehnfacheBetrag der nicht erlegten Steuer als Strafe
verwirkt, und ist der Schuldige ein Brauer, so darf er das Gewerbedes Brauens
nie und zu keinen Zeiten weder selbstausüben noch durch einen Anderen zu seinem
Vortheile ausüben lassen.

§ 27

untenassmc Wenn die Braupfannen und Bottiche oder dieldamitvorgenommenen Ver-.-

gksibiunsngerändemngmnicht- wie §s 8s Vorgeschkiebmist- angezelgt werden, so tritt die Kon-

dek Veranda ftskation der verschwiegenen,veränderten oder anderswohin gebrachten Geräthe
IMM- ein. Ueberdem hat der Brauer eine Geldstrafe von 25 bis 100 Rthlr. verwirkt,-,

. welche im Wiederholungsfalle verdoppelt wird.
"

Sind unangezeigteBraupfannen und Bottiche zum Brauen auch benutzt
worden, so wird die dadurch begangeneDefraudation noch besonders nach Is» 24.
25. und 26. be ra t.st f

Z. 28.

Einmaischung Hat ein Brauer ohne vorhergegangeneAnmeldungund Versteuerungein-
«

gkzeunzlzitzgzgemaischyso wird die Steuer und die Strafe nach der Beschickung,die zu einem

maiFchungphneggnzenGebräude genommen zu werdenpflegt,voll berechnet. Hat er aber blos
Befugniß. eme Vachmaischungunbefugter Weise vorgenommen, so wird er, es mag eine

Berkur ung der Gefälle ermittelt werdenoder nicht, allemal in eine Strafe von

5 RU) r— genommen , welche bei Wiederholungenverdoppelt wird· Die Strafe
der Defraudation bestehtunabhängighiervon,wenn eine Verkürzungder Gefälle
stattgefundenhat.

s. 29..
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Z; 29;

Wer blos zum eigenen Hausbedarf zu brauen die Befugniß erhalten WBgzklcskkauf
hat- und Bier gegen Bezahlung im Hause ausschänkt,oder außer seinerZLCWW
Wohnungan Personen, welche nicht zum Hausstande zu rechnensind, gegen Be-

zahlungoder Vergeltung überläßt, hat, sofern die Steuer und gewohnliche
Defkaudationsftrafenicht höherermittelt wird , 10 Rthlr. Strafe zu erlegen nnd
wird mit Rücksichthierauf bei Wiederholungen nach den allgemeinen Bestim-
mungen (ZZ. 25. und 26.) bestraft.

s. 30.

Wem die freie Zubereitung von Bier aus Malzschrot verstattet ist, derAunt-nassen-

verfallt,wenn er es unterläßt,jährlicheinen Anmeldungsscheinsichdeshalb»aus-HJFFJIÆZZW
zUWIVkeU(Z. 5.), in· eine Ordnungsstrafe von 1 bis 3 Rthlr., die bei Wieder-rettung-
holungsenvon 2 bis 10 Rthlr. steigt.

Z. 31.

Hat ein Brauer zu einer anderen Zeit, als welche vorgeschrieben(§Z. 11. AblgeichznImund 14.) und von ihm angezeigtworden, oder vor Ablauf der Stunde, welchejxkspnstszlkä
auf,den Steuerbeaniten gewartet werden muß (Z. 15.), eingemaifcht, so verfälltauf Einmi-
ek In eine Strafe von 2 Rthlr., welche bei Wiederholung auf 5 bis 20 Rtl)lr.YH;3JeItUUd
ekkphtwird. Außerdemmuß,iwenn nicht die Beschickungfür ein volles Ge-

'

braude angemeldet sein sollte, die Steuer und die Strafe für so viel Malzscbrot
erlegt werden, als zu einem vollen Gebräude mehr genommen zu werden pflegt,
wie im vorliegendenFalle angemeldetworden. Abweichungervon demdeklarir-
ten Bierzuge,welche 10 Prozent übersteigen,sollen ebensowie Abweichungenvon

der angemeldeten Zeit der Einmaischungbestraft werden.

Z. 32. —

Alles Malzschrot,welchessichsowohlan dem dazu bestimmtenOrte (§. 10.) Mehrbesuud
als anderwärts bei dem Brauer über die zur Einmaischung längstensfür den ZZFSFFZIFZFN
folgendenTag deklarirte und versteuerteMenge vorsindet, soll, ohneRücksichtauf ration.
die angeblicheBestimmung, als Gegenstandeiner beabsichtigtenDefraudation
angesehen, und die Aufbewahrun an einem anderen als dem dazu deklarirten
Orte- abgesehenvon der Defraudationsstrafe,mit einer Ordnungsstrafevon Einem

Thaler für den Zentner geahndet werden.

§. 33.

Brauerei-Inhaberund andere im Z. 8. erwähntePersonen, besonders Aushandiguug

Kuvferfchmiedhwelche Braupfannen ohne Anzeisebei der SteuerhebestelleUndvou»tBkau-rei.
daruber erhalteneBescheinigungeinem Anderen ü ergeben,fallen in eine Strafe ZFZTEFZIohne

von 5 bis 20 Rthlr., welche bei Wiederholungen auf 20 bis 50 Rthlr. zu

erhöhenist.
s. 34.
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s. 34.

Wer Brauerei als Gewerbe betreibt, haftet, was die auf Grund dieses
GesetzesverhängtenGeldstrafen betrifft, mit seinemVermögenfür seine
Verwalter, Gewerbs ehülfen,sowie für diejeni en Hausgenossen, welche
in der Lage sind, aus;den Gewerbebetrieb Einfizußzu üben,wenn:

1) diese Geldstrafenvon dem eigentlichSchuldigen wegen Unvermögens
nicht beigetriebenwerden können,und zugleich

2) der Nachweis erbracht wird, daß der Brauereitreibende bei Aus-

wahl und Anstellung der Verwalter und Gewerbsgehülfenoder bei

Beaufsichtigungderselben, sowie der Eingangs bezeichnetenHaus-
genossenfahrlässig, d. h. nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Geschäftsmanneszu Werke gegangen ist.

Als solcheFahrlässigkeitgilt insbesondere die wissentlicheAnstel-
lung beziehungsweiseBeibehaltung eines wegen Braumalzsteuer-Defrau-
daiion bereits bestraften Verwalters oder Gewerbsgehülfen,falls nicht
die oberste Finanzbehördedie Anstellung beziehungsweiseVeibehaltung
eines solchengenehmigt hat.

Jst ein Brauereitreibender, welchernach den Bestimmungendieses
Gesetzes subsidiarischin Anspruch genommen wird, bereits wegen einer
von ihm selbstin dernachgewiesenenAbsicht der Steuerverkürzungbegan-
genen Braumalzsteuer-Defraudation bestraft, so hat derselbe die Ver-

muthung fahrlässigenVerhaltens so lange geggnsich, als er nicht nach-
weist, daß er bei Anstellung beziehungsweise eaufsichtigungseines Ein-

gangs bezeichnetenHülfspersonals die Sorgfalt eines ordentlichen
Geschäftsmannesangewendet hat.

Hinsichtlichder in Folge einer Zuwiderhandlunggegen die Vorschriften
dieses Gesetzes vorenthaltenen Steuer haftet der Brauereitreibende für
die unter 1. bezeichnetenPersonen mit seinemVermögen,wenn die Steuer
von dem eigentlichenSchuldigen wegen Unvermögensnicht beigetrieben
werden kann.

Zur Erlegung von Geldstrafen auf Grund der subsidiarischenHaftung
in Gemäßheitder Vorschriften zu I. kann der Brauereitreibende nur durch
richterlichesErkenntnißverurtheilt werden«

Die Befugnißder Steuerverwaltung, statt der Einziehungder Geldbuße
von den subsidiarischVerhaftetenund unter Verzicht hierauf die im Un-

vermögensfallean die Stelle der Geldbußezu verhänende Freiheitsstrafe
sogleichan dem eigentlichSchuldigen vollstreckenzu lassen,wird durch die

vorstehendenBestimmungennicht berührt.

s. 35.

«-

»Es-ech-
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s. 35.

Treten der Zuwiderhandlunggegen die Bestimmungen dieses Gesetzes Zusammen-
andere Ver e en oder Verbre en in u o kommen die all eineinen Stra e e eteeffe.nmehmer
in Anwendänlå.ch h z , s g

Zuwiderhand-
-

lungen gegen

. Jst mit einer De audation u lei eine VerletzungbesondererVorschriften
die Gesetze-

dlesesGesetzesverbundenf,cso tritt däkiaufgesetzteStrafe in der Regel der
Strafe der DefMUdationhinzu. Jm Falle mehrerer oder wiederholterZuwider-
handlungengegendieses Gesetz, welche nicht in Defraudationen bestehen,
sylhwenn die ontraventionen derselbenArt sindund leichzeitigentdeckt werden,
die Kontraventionsstrafegegen den subsidiarischVerpfkichtetemgleichwiegegen

dwendelgentlichenThäter oder Theilnehmer,nur im einmaligenBetrage festgesetzt
er en.

s. 36.

Die Uebertretungaller anderen in diesem GesetzegegebenenVorschriften Strafe der
und der in Gemäßheitderselbenerlassenenund gehörigbekannt gemachten Ver- IIIng
walturzsgsvorschriftewauf welchekeine besondereStrafe gesetztworden, soll mit Gasse

w

einer eldbußevon 1 bis 10- Thalern geahndet werden.

Z. 37.

.
Jn An e un der Be afun we en Bestechun der Beamten und wegen Strafe der

WideksetzlichkeithgegänBeamitäzu gweler auch die gVersagungder im Z. 19. ZZIZPFIUTUJV
denGewerbtreibenden zur Pflicht gemachtenHülfsleistunggerechnetwird, ferner der Widersch-
m Ansehungder Verwandlung der Geld- in Freiheitsstrafen,sowie des Ver- lLizchkeittgikxenfahrens bei Verfolgung von Zuwiderhandlungengegen dieBestimmungendieseswxsgkskgZE;
Gesetzesund der Verjährung der Strafen kommendie entsprechendenAnord- gewissmeb«

UUUgeUdes Zollstrafgesetzesund, wenn solchedarinnicht enthalten sind, die be-ZåIIF-TIZUFF
treffendenallgemeinengesetzlichenBestimmungenm Anwendung ZYHFEUKJ

Z. 38.

«

Die obersteFinanzbehördedes betreffendenStaates hat gür
die
AusführungdlesesGesetzesu sorgen, insonderheitist ihr die Bestimmung erHebestelIenun

«eamten,wel en die Erhebun der Braumalzsteuerund die Kontrole übertragen
Entd- sowie der Erlaß der erforderlichenKontrolvorschriftenund Jnstruktionen
UbeklassemAuch ist dieselbeermächtigt,soweit die Vorschriftendieses Gesetzes
asIfPreußlscheWährungund PreußischesGemäßsichbeziehen, nach Bedürfniß
dleseVorschriftenin ihrer Anwendungauf die in dem betreffendenStaate und

GebietstheilegesetzlichbestehendeWährungund das bestehendeGemäß näher zu
bestimmen.

Z. 39.

Dieses Gesetztritt mit dem Tage in Kraft welchen das Präsidiumfür
jeden der zU Eingang des GesetzesbezeichnetenStaatenund Gebietstheilebe-
BundæsGesetzbL 1868. 54 stim-
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stimmen wird. Von demselben Tage ab werden die gesetzlichenVorschriften,
welcheüber die Besteuerungdes Bieres und Essigs und des Malzes in den-

jenigen Staaten und Gebietsthetlen,für welchediesesGesetzergeht, zur Zeit be-

stehen,außerWirksamkeitgesetzt.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes-Insiegel.

GegebenSchloßBabelsberg, den 4. Juli 1868.

(I«. s.) Wilhelm
Gr. v. Bismarck-Schönhaufen.

(Nr. 129.) Gesetz, betreffend die Besteuerung des Branntweins in verschiedenenzum Nord-

deutschen Bunde gehörendenStaaten und Gebietstheilen. Vom
8. Juli 1868.

Wir Wilhelm,von Gottes Gnaden König von Preußen&c.

verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmng des

Bundesrathes und des Reichstages, für den um Norddeutf en Bunde gehörenI
den Theil des GroßherzogthumsHessen,für gieGroßherzogt-ümer Mecklenburg-
Schwerin und Mecklenburg-Strelitz, für das Herzo—Hm »

barg, für die

freie und HansestadtLübeckund deren Gebiet , sowie ur die nach dem .1. Ja-
nuar d. I. in die Zolllinie des Zollvereins gezogenen und noch zu ziehenden
Preußischenund HamburgischenGebietstheile,was folgt:

I. AllgemeineBestimmungen

s. 1.
-

1. Höheder Die Steuer von dem im Jnlande erzeugten Branntwein soll für das
Steuers

PreußischeQuart Branntwein zu 50 Prozent Alkoholstärkenach dem Alkoholw
meter von Tralles 19X16Silbergroschenbetragen.

s. 2.

2. Auf users Diese Steuer wird erhoben:

ZEITWTZEDHTTa) bei der Bereitung des Branntweins aus Getreide oder anderen mehligen
Wd Stoffen nach dem Rauminhalte der zur Einmaischungoder Gährungder

MaischebenutztenGefäße (Maischbottichfkeuek)i
b) b

.

ei
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b) bei der Bereitung des Branntweins aus nicht mehligen Stoffen nach

PierDzienge
der dazu zu verwendenden Materialien (Branntweinmaterial-

euer. .

§. 3.

Die Maischbottichsteuer(Z. 2. a..) wird mit drei Silber roschen für jede 3«Erhebungss
20 PreußischeQuart des Rauminhalts der Maischbotticheund Fürjede Einmais sakewschbsr
schUUgerhoben. tichjteue:.

Von landwirthschaftlichenBrennereien, welchenur in dem Zeitraume vom

·1.November bis zum 16. Mai, diesen Tag mit eingeschlossen,im Betriebe sind,
m dem vorhergegangenenSommerhalbjahre ganz geruht haben- UUr selbst ge-
wonnene Erzeugnisseverwenden und an einem Tage nicht über 900 Preußische
QuartBottichraumbemaischen, sollen jedochnur zwei Silbergroschenund sechs
Pfennigefür 20 PreußischeQuart Maischraum erhoben werden.

Z. 4.

An Branntweinmaterialsteuer (§. 2. b.) wirdentrichtet: h. Brannt-
eimn terials

a) für«jeden Eimer zu 60 PreußischenQuart eingestampfteWeintrebeystkuet
a

Kernobst oder auch Treber von Kernobst und Beerenfrüchtenaller Art

vier Silbergroschen,«

b) für jeden Eimer Trauben- oder Obstwein, Weinhefen und Steinobst
acht Silbergroschenj

O) bei anderen ni t mehligenStoffen welche ur Branntweinerzeugung ver-

wendet werdenchmöchtemwird die Steuerdürchdie obersteFinanzbehörde
des betreffendenStaates nach Berhältmßder Ausbeute und nach dem

Normalsatze(§. 1.) festgesetzt.

Z. 5.

Bei der Ausfuhr von Branntwein nach dem Auslande wird eine Rück- 4. Vergütung

vergütungder Steuer von 11 Silberpfennigen für das Quart zu 50 Prozent IIIng
Alkoholnach Trallcs von Brannt-

wein ius Aus-
land.

Il. Vorschriftenüber die Erhebung und Kontrolirung der Steuer.

Z. e.

·

Wer eine Brennerei einrichten oder einen DestillikappakatapschaffenWill, Lernmecduug

lrstgehaltknisolchesvorher der betreffendenSteuerhebestelleanzuzeigen und der- der Gusche

selben mindestens acht Tage vor Anfang des Betriebes eine Nachweisungnach
einem besondersvorzuschreibendenMuster einzureichen,worin die Raume zur Auf-
stellung der Gerathc und zum Betriebe der Brennerei, die Brenn- und Maisch-
gefäßexals? Blasen- Helme, Maischwärmer,Kühlapparate,Maischbottiche,Pfos-54s mai ,-
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maischbottiche,Kartoffeldämpferund andere Dampfgefäße,Kühl-, Hefew und

Schlempegefäße,Maisch-, Lutter- und andere Reservoirs u. s. w., ingleichender
in PreußischenQuarten ausgedrücktegesammte Rauminhalt jedes einzelnendieser
Geräthegenau und vollständigangegeben sein müssen.Dieser Nachweisungmuß
ein einfacherGrundriß desjenigenRaumes, in welchemsich die Brennereigeräthe
befinden, und ihrer Stellung in demselbennach einem von der Steuerbehörde
vorzuschreibendenMuster beigefügtund die darin bezeichnete-Stellungder Ge-
räthe währendjeder Betriebszeit so lange unverändert beibehaltenwerden , als

Abänderungennicht durch Einreichung eines anderweiten Grundrisses angezeigt
worden sind.

Ebenso liegt dem Besitzereiner Brennerei oder eines Destillirapparates ob,
wenn Geräthangeschafftwird, oder wenn das bereits angemeldeteganz oder zum
Theil abgeändertworden ist, binnen dreiTagen nach der Empfangnahme des
Geräthes der Steuerhebestelledavon Anzeige zu machen und dasselbenicht ohne
die von letztererzu ertheilendeamtliche Bescheinigungin Gebrauch zu nehmen.

Zur Anzeige binnen drei Tagen ist derselbe auch verpflichtet, wenn das
bereits angemeldeteGeräth ganz oder zum Theil in ein anderes Lokal ge-
bracht wird.

Diejenigen,welchezur Zeit der Publikation diesesGesetzeseine Brennerei
oder einen Destillirapparat bereits besitzen,sind verpflichtet,den-Steuerhebestellen
die vorgeschriebeneNachweisungder Betriebsräume und Geräthe,wenn ein Be-
trieb stattfinden soll, mindestens acht Tage vor Anfang desselben,sonstaber jeden-
falls im Laufe desjenigenMonats, welcher der Publikation dieser Verordnung
folgen wird, einzureichen,soweit dies nicht bereits auf Grund der bisherigengesetz-
lichen Vorschriftengeschehenist.

s. 7.

Besitzervon Brennereien dürfenkeine Brennereigeräthe(§. 6.) und andere
der Geräthe- Personen keine Destillirgeräthe,nämlichBlasen, Helme und Kühler,weder ganz

3.Verme un

Und Bessg
nung der G

räthe.

noch theilweiseaus ihren Händengeben, bevor sie es der Steuerhebestelleihres
Bezirks angezeigtund von dieser eine Bescheinigungdarüber erhalten haben.

Z. 8.

Die in den Brennereien vorhandenen, die künftighinzukommendenund die
seich-abgeändertenBrennereigerätheund Gefäße werden nach der Bestimmungder-
e·Steuerbehördenummerirt, auch von derselbennachgemessenund, soweit es thun-

lich ist, mit einem Stempel versehen»Den ermittelten Rauminhalt und die
Nummer muß der Brennereibesitzeran denGeräthendeutlich bezeichnenund diese
Bezeichnunggehörigerhalten lassen; wie solchezu bewirken und wo sie anzu-
bringensei, wird für jedes Geräth von der Steuerbehördebestimmt.

Bis zur amtlichenNachvermessungder Mais gefäße,wel e ledi lich im
Interesse der Steuerverwaltung erfolgt, dienen die ckiiberden Racrhtminhagltabzu-
gebendenAnmeldungenzur vorläufigenBerechnungder Steuer.

s. 9.

.»«x
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» §.9.

» Dis vorhandenenMaisch- und Destillirgeräthewerden von der Steuer- 4. Angeme-
behordefUr die Zeit, währendwelcher ein Betrieb nicht angemeldetund gestattetFFHZEFEJJW

der

Wordenyauf angemesseneWeise außerGebrauch gesetzt.
«

Z. 10.

,
Wer eine Brennerei sin Betrieb setzenwill , ist verpflichtet, vor dem Be- H»V.,rschrisken

glnn desselbenden Betriebsplan nach den näherenBestimmungen der ZZ.24. ff. YOli Fre-der Steuerhebestelleanzumelden,diesenBetriebsplan in der Brennerei auszuhängen,Brennekezm

Polchenreinlichauszubewahren und demselben bei dem Betriebe genau nachzu-undGewächs
mmen. —

Z. 11.

Wer Branntwein aus nicht mehligenStoffen bereiten will, hat zuvor der

Steuerhebestellenach nähererVorschrift des s. 35. ein Verzeichnißseiner sämmt-
llchenMaterialvorräthe,welches zugleichden Ort ihrer Aufbewahrung angeben
Nuß-emzureichen,auch jeden ferneren Zu ang zur Nachtragung in das Verzeich-
mßsogleichan umelden. Der ur Verar eitung bestimmte Theil des Materials
wird auf den rund des Betriebsplans,welcher den Aufbewahrungsortwährend
der Betriebszeitangeben muß, in dem Vorrathsverzeichnisseabgeschrieben.
Währenddes Zeitraums, auf welchen der Betriebsplan lautet, und so

laFIgedie Brennerei nicht unter Siegel gelegt worden ist, darf in der Brennerei

kein»anderer als der in dem Betriebsplan angegebeneVorrath von den im Z. 4.

bezelchnetenStoffen vorhandensein.

Z. 12.

»

Die vorstehendzur Kontrolirung der Steuer ertheiltenVorschriften(§Z.6. s. Verpflich-
bis 11.) und die zu deren Vervollständigunggetroffenenreglementairen Bestim-tITTZZTkBs?-Lokij
mungen ist nicht nur derjenige, welcher die Brennerei betreibt, oder für seine«twcevoxschkif-
Rechnungbetreiben läßt, sondern auch ein Jeder , welcher bei der Brennereitens

beschäftigtist, zu beobachtenschuldig.

s. 13.

»

Die Branntweinsteuer ist, sofern nicht nach den von der obersten Finanz- 7. Wann die

bthrde zU erlassendenBestimmungeneine Stundung bewilligtwird, spätestensEtextesdu M

am letztenTage des Monats in welchem ein Brennereibetrieb stattgefundenhat,rlchenIst«
zu«FUtUchtenWer diesen sahlungstermineinmal versäumt,muß die Steuer
bel leder ferneren Anmeldung vorausbezahlen.

s. 14.

Ein Erlaß der Steuer kann nur dann erfolgen, wenn durch einen außer- s« Erlaß der

VIchtllchcUZufall Branntwein-

a) eine steuer·
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a) eine unvermeidlicheUnterbrechungdes Betriebes entsteht, oder

b) die Maische eines versteuertenunangebrochenenBottichs gänzlichunbrauch-
bar geworden ist.

§. 15.

9.RichtigeB2.- Zu viel erhobeneGefälle werden zurückgezahlt,wenn binnen Jahresfrist,
JJJFZZSUdevom Tage der Bersteuerung an gerechnet,der Anspruch auf Ersatz angemeldet
Steuer und begründetwird. Wenn der Anspruchganz oder theilweisezurückgewiesen

wird, so ist dagegen der Rekurs an die vorgesetzteBehörde binnen einer Prä-
klusivfristvon sechsWochen zulässigK

Wendet sichder Reklamant an eine intoni-

petente Behörde,so hat diese das ekursgesuchan die kompetenteBehördeabzu-
geben, ohne daß dem Reklamanten die Zwischenzeitauf die Frist anzurechnenist.

Zu wenig oder gar nicht erhobeneGefälle können gleichfalls innerhalb
Jahresfrist, vom Tage des Eintritts der Zahlungsverpflichtungan gerechnet,nach-
gefordertwerden. Nach Ablauf des Jahres Ist jeder Anspruchauf Zurückerstat-
jung oder Nachzahlun der Gefälle beziehungsweisegegen den Staat und den

Steuerschuldigenerlos en ; dem Staate bleibenjedochseine Rechte auf"Schaden-
ersatzgegen die Beamten, durch deren Schuld die Gefällegar nicht oder unrichtig
erhoben worden , jederzeit vorbehalten, ohne daß»dieBeamten befu t sind, den

Steuerschuldigenwegen Nachzahlungder Gefällem Anspruchzu ne men.

Ill. Betriebsvorschriften.

A. Jm Allgemeinen.

§. 16.

1. umwi- — Die Einreichungdes nach§. 6. der Steuerhebestellezu übergebendenGrund-

dstsixkigusrissesder Brennereiräume und Geräthemuß in doppelterAusfertigtmggeschehpw
der»Bxekmekei-und ein Exemplar von jener bescheinit, in derselben·Art,wie weiter unten im

SjaåkjkzuldungZ. 25. wegen des Betriebsplanes bestimmt Werden wtrd, in der BreUUeket auf-
dei Geräth-. gehängtwerden.

s. 17.

katze uug Bei Bermessungder Blasen und der Maischbotticheist in ihrer waage-
der Gem «

rechten Stellung derjenigeinnere Raum, welchensie vom Boden zum äußersten
Rande bis zum Ueberlaufen haben, durch die Steuerbeamten ohne allen Abzug
auszumitteln.

Z. 18.

c. eczutriche «

Die Steuerhebestelleist verpflichtet,über die Anmeldung,die Bermessung
Welchem-Jung und Ihr Ergebnißund die Art der Bezeichnungeine Bescheinigungzu ertheilen.über die Anmel-

ZFZJ
der Ge« Nur durch diese Bescheinigung, welchenebst den

BermessungsWefhandungen
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lungenin der Brennerei aufbewahrt werden muß, kann der Nachweis geführt
UNDde daßdie Geräthevorschriftsmäßigangemeldetworden.

Z. 19.

Die zu«den Brennereien gehörigenGeräthemüssenin den Betriebsräumen

zusammen aufbewahrt werden. Dahin nicht gehörigeGefäßedürfenin denselbend
nicht vorhanden sein.
Destillirgerätheund Maischgefäßestehenso lange als sie nicht zum Ge-

Wexhebetriebeangemeldetwerden , dergestaltunter befondxrerAufsichtder Steuer-

behorde,daß ihre Benutzung zu einem außerordentlichenZwecke, namentlich auch
Zur Bereitung von Viehfutter, ohne Steuerentrichtung nur auf vorgängigeAn-

meldungund unter den von der SteuerbehördeanzuordnendenSicherheitsmaaß-
kegelnerfolgendarf.

Bei Personen, welchemit dergleichenGeräthschaftenblos handeln, oder

sie zum Handeln verfertigen,sind solchedieser Aufsichtnicht unterworfen

s. 20.

Wer Destillirgeräthebesitzt, welche nicht im Gebrauch sind, ist dennoch
verbunden, sie dem Steuerbeamten auf Erfordern vorzuzeigen, damit er sich
überzeugenkönne , daß sie noch in dem Zustande besindlichsind, in welchen sie
zUk Verhütungihres Gebrauchs versetzt worden.

Diejenigen, welcheDestillirgerätheblos verfertigen, oder damit handeln,
sind hierunter nicht begriffen.

Z. 21.

Destillirgeräthe,welche ausschließlichzu anderem Gebrauche, als zur
Branntweinbrenneret, ehalten werden , stehenzwar nicht unter der für Brannt-
weinbrennereien angeor neten Kontrole (§. 19.), bleiben aber, zur Berhütung
von Mißbräuchen,der allgemeinenAufsichtder Steuerbehördeunterworfen.

s. 22. »

,

um für die Zeit, wo die Maisch- und Destillikgeräkhenicht in Betrieb

sem dürfen,ihre unbefugteBenutzungfür letzterenzu verhindern,

2. Aufsichtauf
ie Geräthe.

3. Verfahren,
en Um Geräthcwerden tweder

UßerGebmuch

a) die Geräthean Ort und Stelle durch einen Steuerbeamten unter Ver-du«setzen-

schlußgesetzt,in welchemFalle der Brennereibesitzerdie Materialien zur

Bersiegelungoder zum Verschlusse,und zwar m guter brauchbarer Be-

schaffenheit,zu liefern hat, oder

b) es muß ein Theil des Destillir eräths am nächstenWochentagenach
Ablauf der Betriebsfrist an die äteuerhebestelleabgeliefertwerden. Be-

sindetsichletzterenicht am Orte, so wird fur den Transport des Geräths
auf Iedehalbe Meile EntfernungEine Stunde gut gerechnet.

c) Kommt
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c) Kommt es darauf an, in Brennereien, welchezum Betriebe angemeldet
sind, das DestillirgeräthwährendeinzelnerbetriebsloserTageund Stunden
außerGebrauch zu setzen, und ist die Hebestelleüber eine Viertelmeile
entfernt, so kann auch gestattet werden , daß ein von der Steuerbehörde
zu bestimmendesStück des Destillirgeräthsentweder bei einerzuverlässigen
Person im Orte, oder, in Ermangelun einer solchen,in einem von dein
Brennereilokale möglichstentfernten aume im Gehöft des Brennerei-
besitzersniedergelegtwerde.

Eine zur Aufbewahrungdes Destillirgeräthsgeeigneteund will-
fähri e Person zu ermitteln,ist Sache des Brennereibesitzers;sie für den
Zwe anzuerkennenoder nichtshängtvon der Steuerbehördeab.

d) Findet in Maischbrennereienzwis en mehrerenEinmaischungenein Zwischen-
raum in der Art statt, daß in aischgefäßenan demselbenTage, wo sie
leer geworden, nicht wieder ein emaischtwird, so kann die Steuerbehörde
verlangen, daß jene Maischgefäe für den Tag oder die Tage des Nicht-
gebrauchsschiefgestelltwerden.

Wenn eine Brennerei ganz ruht, tritt in der Re el Verschlußder Geräthe
an Ort und Stelle ein , über dessenAnlegung von em Steuerbeamten eine

Verhandlung aufgenommenwird, welchebis zur Wiederabnahmedes
Verschlussesin der Brennerei aufbewahrt werden muß. Ob innerhalbder Betriebszeiteinzene

Gerätheund welche außer Gebrauch zu setzen, und welchesder oben unter a.

bis d. angegebenenMittel dazu in Anwendungkommen foll, ist nach den Um-

ständenvon der Steuerbehördezu bestimmen.

Y

s. 23.

4. Verfahren Wenn in den im §. 14. erwähntenFällen der Brennereibetrieb unter-

Fjriersurfeglssnbrochen wird, so ist dies mit Beachtung der dieserhalbzu erlassendennäheren
gen des Betrie- Anordnungen sogleichder Steuerbehördeanzuzeigen, welchedie Richtigkeitder
M

Angabe an Ort und Stelle untersuchenläßt und die zu entrichtendeSteuer festsetzt.

B. Vorschriften für die Benutzungder Brennereien und Geräthe.

§. 24.

AA.Maisch· Der im Z. 10. angeordneteBetriebsplanmuß nach dem von der Steuer-

brlenzkkstsåndswbehördevorzuschreibendenMuster für einen vollenKalendermonat,oder wenn

desBetriebesJder Betrieb erst im Laufe eines Monats beginnensoll, fur den noch übrigen
Theil des Kalendermonats eingereichtwerden , und die Einreichungmindestens
drei Tage vor der ersten Einmaischungerfolgen.
Außer den im s. 14. erwähntenFällen kann

eineAbänderungd
des ange-

meldeten Betriebs einmal im Monate dann gestattet werden , wenn er Betrieb
dadurchverstärktwird.

.

S 25
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§. 25.

Der Betriebsplan, zu dessenAnfertigung nur allein das von der Steuers 2.

HEFThebestelleimentgeltlichzu liefernde Formular benutzt werden darf, mußdeutlichHEXE-bewe.
geschriebenund, ohne daß darin etwas abgeändertoder ausgeloschtist, zweifachtkiebspcäueuutzder ersteren über eben werden.

» · XFZYZZTI
Im

MangelhaFtgefertigteBetriebsplänegiebt dieselbesofort zur Berichtigung

Fräs,
und es wird in solchenFällen die Einreichung als nicht geschehenbe-

a et.

Findet sich bei der von der HebestellevorzunehmendenPrüfung des Be-

triebsplans nichts zu erinnern, so werden beide Exemplare von derselben e-

Uehmigtund vollzogen; das eine bleibt bei der Steuerhebestelle,das andere wird
dem Brennereibesitzerzurückgegeben,welcher ehaltenist, noch vor Anfang der
ersten Einmaischungdasselbean einem hellen rte in,derBrennerei, welchen»die

Steuerbehördedazu auswählt, anzuheften und dort in einem Behältnisse,»uber
dessenBeschaffenheitdie SteuerbehördenähereAnleitunggeben wird , wahrendder ganzen Dauer des angemeldetenBetriebs unbeschädigtzu erhalten, damit die

Zufsichtsbeamtenund Jeder , der in die Brennerei eintritt , alsbald solcheseinsehen
onnen.

Wenn die Betriebszeit abgelauer ist, muß diesesExemplarvon dem
Brennereibesitzerbinnen drei Tagen an die ebestellezuruckgeltefertund kann
alsdann gegen das bei der Steuerhebestelle zurückgebliebeneExemplar ausgetauscht
werden. X

s. 26.

Für jeden zur EinmaischungbestimmtenTag darf nichtunter 600 Preu- 3. Aug-mein-
ßischeQuart Maischraum angemeldetwerden, auch sind kleinere Maischbottichegxksilåfürdmals von 300 Quart Inhalt nicht zulässig. '

k
a-

BgschkausIm

Die Einmaischungendürfennur geschehen:
v

«

Wäscht-Zei-
tun in B

in den Monaten Oktober bis einschließlichMärz von Morgens 6 UhrZJTREUMTM
bis Abends 10 Uhr, -

l

in den übrigenMonaten aber von Morgens 4 bis Abends10 Uhr.

«

- §.sz27.
Dem Brennereibesitzerbleibt zwar freigestellt,

wie oft und»wanner wäh-»h. Regen
renddes Monats, für welchen er den Betrie angemeldethat, die«angemeldetenERSTEITMaischbottichebenutzenwill-«die Benutzungderselbenmuß jedochm emer regel-Maischbottiche.
mäßi en Reihenfolgedergestaltgeschehen,daß in dem zuerst geleertenMaisch-bottiigeauch mit der Einmaischungzuerst wieder begonnen wird.

J
«

s. 28.

Wenn dieBereitungund Aufbewahrunder Maischebis zum Abbrennen nVeizuHuiiH
derselbennicht in den versteuertenMaischbottichenallein geschehenfoll, sondern NO-

Bundes-Gesetzbl. 1868. 55
«

dazu
g «
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dazu, oder zu einer mit der Branntweinfabrikationzu verbindenden Hefenberei-
tung aus Maische, die steuerfreieBenutzungnoch anderer Gefäße oder Geräthe
gewünschtwird, so muß dazu die besondereErlaubnißder Steuerbehördenach-
gesuchtwerden.

«

§. 29.

d. Veschkdw Dem Brennereibesttzerist gestattet- die Maische entweder am dritten oder

ZIJFMIFITvierten Tage nach der Einmaischung,den Tag derselbenmitgerechnet, abzubrennen
Maische auf und darnach den Betriebsplaneinzurichten·Diean Einem Tage bereitete Maische
DIE-ebestimmtemuß auch an Einem Brenn«tagevollständigabgeluttert werden.

,

g«
Ein früheresoder späteresAbbrennen der Msaischeist in der Regel nicht

gestattet; wird in außerordentlichenFällen eine Ausnahme nöthig,so muß zuvor
der Steuerhebestelledavon Anzeigegemacht,und deren schriftlicheGenehmigung,
welche jedoch bei Anträgen auf späteresAbbrennennicht über den vierten Tag
hinaus gegeben wird , dem Betriebsplan beigeheftetwerden.

§."Zo.
«

huaufStuni An den Tagen, wo Branntweinblasen zum Betriebe angemeldetsind, darf
den« in der Regel von 7 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens nicht gebrannt werden.

Jst wegen der Stärke des Betriebs, oder nach der Eigenthümlichkeitdes Brenn-

geräths,zoder in anderen besonderenFällen eine Ausnahme nothig, so ist darauf
bei der Steuerbehördeanzutragen , welche nach Prüfungder für den Antrag
geltend gemachtenGründe die Genehmigung, den Umständennach, nicht ver-

sagen wird.
.

Z. 31.

.4.,erimachung Wenn unter amtlichen VerschlußgesetzteMakfch- UUPDksiillkkgekäkhein
deVGeräthes Betrieb kommen sollen, so bestimmt die Hebestelle,wann sich ein Beamter zur

Abnahme des Verschlussesin der Brennerei einfinden soll.
Der Brenner ist nicht gehalteisi,auf den Beamten längerals eine Stunde

über »die bestimmte Zeit zu warten, und kann nachderen Ablauf, wenn ein be-

kannter und glaubwürdigerMann ge enwärtig ist, und dieserden Verschlußals
. -

unversehrt anerkannt hat , denselben a nehmen.

§. 32.

5.Vokschkifim Da, wo die Braumalzsteuer besteht, darf bei dem gleichzeitigenBetriebe

der Brauerei und Brennerei für die letztere-,falls nicht die von der Brauerei zu

ieexgeBrauekeientrichtendeSteuer fixirt ist , reines Malzschrotnicht verwendet, das zur Bren-
undBrennereLnerei bestimmte Malz muß viel-Mehr vor dem Schroten auf der Mühle wenig-

stens zum vierten Theile mit ungemalztemRoggen vermischtwerden. Wird an

Okteni Wo die Braumalzsteuer besteht, neben der Brauerei Branntwein aus

Kartoffeln gebrannt, so ist zu letzteremBehufe der Gebrauch von reinem Walz-
schrotzwar gestattet, dasselbe mußjedochbesondersangemeldet und aufbewahrt
Werben Und steht UMV Ver Alkfischtund Kontrole der Steuerbehörde.

s
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S. 33.

Bezüglichder Anmeldungdes Betriebs kommen die Bestimmungender EB. Brenne-

§§. 24. und 25. auch bei der Bereitung von Branntwein aus nicht mehligenxeiiegnzur
Stoffen zur Anwendung. Der Betriebsplan darf für die Periode, auf welcheBeauåwein
er lautet , in der Regel»nur auf Stoffe von einem und demselbenSteuersatzeFus-REMED-
gerichtetsein; wer fur die ganze angemeldeteBetriebszeitden höherenSteuersatzli.eDemoeifdeieiig
(Z. 4. Lite. b.). entrichtet, ist in der Wahl der nicht mehligen Stoffe und derendesVetriebs-

Abwechselungkeiner Beschränkungunterworfen
Wer in einem Jahre nicht mehr als 15 PreußischeEimer Stoffe der

ersten (§. 4. Litt"« a.) oder 7 Eimer der zweiten Art (§.s4. tht. b·) zu Brannt-
wein verwenden kann oder will , muß diesen Vorrath innerhalb eines Kalender-
monats abbrennen, auch darf überhauptnicht weniger als beziehungsweise15 und
7 Eimer für einen Monat angemeldet werden.

§. 34.
»

Jn Ansehungder Brennzeit greifen zwar die Bestimmungendes Z. 30."«2.Bestimmung
ebenfalls Platz, jedochkann dieselbe, wenn die Anzahl·der angemeldeten Blasen-derBteM-ieit.
füllungen,welche nicht unter zwei an einem Tage sein darf, der Produktions-
fähigkeitder Blase innerhalb der viersehnstündigenBrennzeitnicht entspricht,
durch die Steuerbehördeauf das wirklicheBedürfnißvermindert werden. .

Z. 35.

Die im Z. 11. vorgeschriebenenMaterial-,Borrathsverzeichnissemüssenin 3.Material-

doppelterAusfertigung übergebenwerden, und die Art und Menge des in jedemkonthe

GefäßebefindlichenMaterials, immer-setzAufbewahrungsoetenthalten MEPHIer
Auf diesesVerzeichnißfindetdasjenige ebenfalls Anwendung, was im s. 25.k1?;skäjverzeich-

wegen der Betriebsplänevorgeschriebenist.

§. 36.

Bei Revision der Vorräthean Materialwerden alle, dergleichenVorräthe h. Revisio-
enthaltende Gefäßefür voll angenommenf bei eingestampftenWeintrestern,Kernobstder«»M-1terial-
und Trestern von demselben jedochfür die obere UnhkauchbareSchichtzehn Pro-vokeathe.
zent von dem Inhalt des Gefäßesin Abzug gebracht.

-

s. 37.
’

-

Der Revision wird das nach Z. abzugebendeVerzeichnißzum Grunde

gelegtund unter demselbender Befundvon dein revidirenden Beamten bescheinigt
- Ergiebt sichhierbei nach dein im vorigen Paragraphen gedac)ten»Abzugegegen

den angezeigtenGesammtvorrathein Mehrbetrag und beläustsichdiesernicht auf
ein Zeh«ntl)eil,so tritt-, wie bei einem Miilderbefund, nur eine Berichtigun des

Verzeichnisseseinf; wegen eines größerenMehrbestraes muß jederzeitdas ftraf-
vekfahrcneingeleitetwerden. Das eine Exemplar es mit der Revisionsbeschei-

sss ni-
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nigung versehenenVer eichnisseswird bei der Steuerhebestellezurückbehalten,das
andere
Eäeimplar

aber em Brennereibesitzerzurückgegeben,der solchesaufbewahrt
«

und bei ufstellung der Betriebsplänebenutzt.
s

Z. 38.

Werden neue Borräthe angeschafft,so müssensolcheder Hebestelle ange-
meldet und unter gehörigerRevision m dem Berzeichnisse(s. 35.) in Zugang
gebracht werden« Ebenso muß jede Verwendungdes in diesen Berzeichnissen
enthaltenen Materials zu anderen Zwecken,als unter gehörigerAnmeldung um

Branntweinbrennen, der Hebestelleangezeigtund nachgewiesenwerden , es mußte
denn auf ferneren Brennereibetrieb bis zumnächstenSeptembermonat ganz ver-

zichtetwerden, in welchem Falle die Materialkontrole,von der Verzichtungab,
bis dahin aufhört.

s. 39.

Der zum Brennen an« emeldete und von dem Vorrathsverzeichnissezu
diesem Zwecke abgeschriebene heil der Materialien wird auf den Grund des

Betriebsplans besonders revidirt und unter demselbender Befund von der Hebe-
stellebescheinigt Bei Abweichungendes Befundes von dem angemeldeten Betrage
findet die dieserhalbin dem 37. gegebeneVorschriftAnwendung

Die Steuerzeichenan den Gefäßenmüssen, bis deren Inhalt ganz abge-
brannt ist, unverletzt erhalten werden.

Z. 40.

42 Verfahren, Material , welches bei der Revision verdorbenund untauglich zur Ber-

ksszsZMktialwendungauf Branntwein gefunden werden mochte, »Istvon dem revidirenden« « m «st'
Steuerbeamten, wenn es mehr als die oben nachqZ. ish. zu vergutendeSchicht
begreift,entweder mit Zustimmungdes Brennereibesitzersaus dem Aufbewahrungs-
gefäßsogleichauszusondernund von dem Vorrathsverzeichnisseoder dem Betriebs-

plane abzusetzen,oder aber, wenn der Brennerelbesitzerdieses nicht will, oder

nichtzugegen ist, das ganze Gefäß, worin sichdieses verdorbene Material befindet,
aus der Vorrathserklärungauszuscheiden , »

Außerdemkann auf angeblichesBerdorbenseinvon Material keine Rücksicht
genommen werden. -

Z. 41.

5.zizatipuder Für Brennereibetrieb, der ununterbrochenwenigstenssiebenTage fortgehen
VMWW soll, kann auch, und zwar auf diese oder längereZeit innerhalb jeden Kalender-

monats, Fixation der Steuer eintreten. Diese wird dann berechnetnach Maaß-
Habeder zU Vetwendenden MaterialgaxtuvgundderjenigenMengediesesMaterials,
welche während der ckkläkten Betriebszeit ohne Unterbrechungmit den zum
Gebrauch bestimmten Destillirgeräthennach ihrer Betriebsfähigkeit(s. 34.) in

Branntwein umgewandeltwerden kann.
Die Steuerkontrole beschränktsichalsdann allein darauf, die Geräthe

niörwa -
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währendder BetriebszeitaußerVerschlußzu lassenund dahin zu sehen, daß keine

höherbesteuerten Materialgattungen zur Verwendung auf Branntwein kommen.

Die oben vorgeschriebeneMaterialkontrole ruht für so fixirte Brennereien
und siesind nicht gehalten, besondereBetriebspläneabzugeben,oder ihre Material-

beständenachzuweisen.Eine solcheSteuerfixation hängt übrigensvon dem freien
Uebereinkommen der Verwaltungmit dem Steuerpflichtigenab , und es sind zu
dem Ende die Bedingungenin der Fixationsbewilligungbestimmt auszudrücken.

Die Steuerbehördekann zu jeder Zeit die Fixatiougbcwilligungzurück-
nehmen , wenn die Gerätheverändert und die festgesetztenBedingungen nicht er-

füllt werden.

Z. 42.

Brennereien, welche außer den Z. 4. genannten Stoffen auch Getreide, s. Gleichzeiti-

Kartoffeln u. s. w. auf Branntwein verarbeiten, sind in dieserHinsichtganz nachgekethstjkbåjx
den für die Branntweinbereitungaus solchenMaterialien bestehendenVorschriftenGetreu-e pssk

zu behandeln. Kartoffeln

IV. Rechteund Pflichten der Steuerbeaiiiten bei Ausübungdes Dienstes.

Z. 43.

Das Gebäude,in welchemeine Brennerei betrieben wird, wohin auch die l« Revision-«

Räume, in welchendie Gefäßezum Einmaischen,AbkühlemKochenund DäinpfenZIIEZFWPCV
des Materials aufgestelltsind, sowie die Gefäße-m welchennicht mehligeStoffe,ten.
und die Räume, in denen außerGebrauchgesetzteTheiledes Destillirgeräthsderk«G-Z:IZI»

aufbewahrt werden , gehören,- kann, sobalddie Brennerei zum Betriebe angemeldetkaum-.

ist, zu jeder Zeit , sonst aber nur von Morgens 6 bis Abends 9 Uhr von den
Steuerbeamten Behufs der Revision besucht, Und muß ihnen zu dem Behufe
sogleichgeöffnetwerden. —

So lange in der Brennerei gearbeitetwird, muß der Zugang derselben
stets unverschlossensein«

Z. 44.

an derselbenerstrecktsich die Revisionsbefugnißder Beamten darauf, nach-
zusehen,daß

a) überhauptdie Brennereigerätheunverändert, so wie sie an egeben und

bezeichnetworden, auch keine unangemeldetenGeräthevorsandensind,

Zugaußer Gebrauch gesetzteGeräthe sichnoch in diesem Zustande be-
n en;

b) der abgegebeneBetriebsplanin allen Theilen pünktlichbefolgt werde,
auch- mszekn aus nichtmehligen Stoffen gebrannt wird, keine un-

angemeldeteGefäßemit dergleichenStoffen vorhanden sind.
s.
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s» 45.

b. Haus. Jst gegründeterVerdacht vorhanden, daß Unterschleife, um dem Staat
sUchUUSM die schuldigenGefälle zu verkürzen,begangen worden, und deshalb eine förmliche

Haiissuchungerforderlich, es sei bei Personen, welche Brennerei betreiben , oder
bei anderen, so darf sie nur unter Beachtungder fiir Haussuchungen im Allge-
meinen vorgeschriebenenFormen und km solchenOrten stattfinden, die lzur Be-

gehung des Unterschleifs oder Berheimlichungvon Beständen steuerpflichtiger
Gegenständegeeignet sind.

s. 46.

c, Perhaiteiz Diejenigen, bei welchen revidirt wird«und deren Gewerbsgehülfensind
JXZJZSFFJWTFHverbunden,den revidirenden Beamten diejenigenHülfsdienstezu leisten, oder
wird. leisten zu lassen, welcheerforderlichsind, um die ihnen obliegendenGeschäfte, es

mögen solche in Revision des Betriebs , Nachmessungder Geräthe, Anlegung
des Verschlussesoder Feststellungdes Thatbestandesbei vorgefundenenUnrichtig-
keiten bestehen, in den vorgeschriebenenGrenzen zu vollziehen.

Z. 47.

2. Dienststikw Die Dienstsiunden, in welchendie Erhebungsbeamtenan· den Wochentagen
MFZZUJEMzur Abfertigungder Steuerpflichtigenbereit sein müssen,bestimmtdie Verwal-

’

tung. Als Regel wird festgesetzt,daß, wo die Hebestellenmit zwei oder meh-
reren Beamten besetztsind, die Dienststunden folgendesein sollen:

in den Wintermonaten Oktober bis Februar einschließlichVormittags
von 8 bis 12 Uhr und Nachmittags von 1 bis 5 Uhr,

in den übrigenMonaten von 7 bis 12 Uhr-undvon 2 bis 5 Uhr. ———

An anderen Orten sind die Dienststundenauf die Vormittagszeitvon

.

9 bis 12 Uhr eingeschränkt.
Wenn es nöthig ist, muß auch außer dieserZeit die Abfertigung der

Steuerpflichtigenmöglichstbewirkt werden. Abwelchmigenvon vorstehendenBe-

stimmungen sollen an den Orten , wo dergleichenstattfinden, besonders bekannt

gemacht werden.

Z. 48.

Z. Ableth Von den Steuerschuldigen dürfendie Steuerbeamten unter keinen Um-
Von Geschenken«ständenfür irgend ein Dienstgeschäftem Entgelt oder Geschenk,es sei an Geld,

Sachen oder Dienstleistung, es habeNamen, wie es wolle, verlangen oder

annehmen. Andererseits dürfen die Steuerpflichiigendergleichen unter keinen

Umständenund unter keinerlei Borwand geben oder nur antragen, ohne sich
straffälligzu machen.

s. 49.
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s. 49.

Außerden bestimmtenSteuersätzenwird nichts erhoben; Quittungen und kekälnzizliåssiwcl OU c cUs

Bescheinigungender Steuerbehördenwerden gebührenfreiertheilt erhebungm

V. Von den Strafen und dem Strafverfahren.

A. Allgemeine Strafbestimmungen.

s. 50.

Wer eine Gewerbshandlung,von deren Ausübung die Entrichtung der 1. Straf-der

VMUUTWEXUstEUerAbhängigist, vornimmt, hat , wenn solche entweder in einem Defraudativvi
"

von der SteuerhebestellevollzogenenBetriebsplane gar nicht angegeben ist, oder

von
»

der hierin angegebenendergestaltabweicht, daß daraus eine Verkürzungder

Steuer folgt, die Strafe der Defraudation verwirkt.
»

"

Z. 51.

Die Strafe der Defraudation besteht in einer Geldbuße,welchedem vier- a« km ersten

fachen Betrage der vorenthaltenen Steuer gleichkommt.Die Steuer ist überdem Falle»
von der Strafe unabhängigzu entrichten.

Z. 52.

Im Falle der Wiederholungnach vorhergegangenerBestrafung wird die p. im ekstm

Strafe auf den achtfachenBetrag der vorenthaltenen Steuer bestimmt. Außer-WANT
dem darf der Schuldige, wenn er Brenner ist, das Recht zu brennen in einem

Zeitraume von drei Monaten weder selbst ausüben, noch durch einen Anderen

zu seinem Bortheile ausüben lassen.
·

Z. 53.

Jm dritten Falle der Uebertretung nach vorhergegangenerzweimaligerabsikoko

Bestrafungist der sechszehnfacheBetrag der nicht erlegten Steuer als Strafe Rückfållm

verwirkt Jst der Schuldige ein Brenner, so darf er das Gewerbe des Brennens

nie und zu keinen Zeiten weder selbst ausüben, noch durch einen Anderen zu
seinem Bortheile ausüben lassen.

Z. 54.
’

Wenn Maischgefäße,welche von der SteuerbehördeaußerGebrauch esetzt2.Anw2udung
worden , unbefugter Weise zum Einmaischenbenutzt worden sind, so spådkekieznssefkaudm
Berechnung der Steuer und der Defraudationsstrafein der Art geschehen, daßwenn aFßfTLGes
auf jeden dritten Tag von der Stunde ab , wo die MaischgefäßezuletztamtlichWeggesoetdeze«

- unter
1 «· r
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DEMTTSMWIUntkrVerschlußgefunden,Wokdensind, bis zur Zeit der Entdeckungeine Ein-

Xezxscuthsnutztmatschuiigangenommen wird.
wer en. ,

s. 55.

Sind in Brennereien, wo Branntwein aus nicht niehligen Stoffen be-
reitet wird, Destillirgeräthe,welcheronder SteuerbehördeaußerGebrauch esetzt
worden , unbefugter Weise wieder in Betrieb gebracht, so werden die ver "rzte
Steuer und der Betrag der Defraudationsftrafenach derjenigenMaterials-umges-
zum höchstenSteuersatzeberechnet, welche seit der Stunde, wo das unbefugter
Weise gebrauchteDestillirgeräthzuletztamtlich unter Verschlußgefunden worden

ist, bis zur Zeit der Entdeckungauf diesemGeräth hat zu Branntwein verarbeitet
werden können.

s. 56.
«

ds.Anwendung Wird den bei FixationsbewilligungenfestgesetztenBedin ungen zur Ver-

tisjtststsugjzkurzungder Steuer entgegen gehandelt, so tritt die Strafe der efraudation ein.

der Verletzung
von Fixations«
bewilligungm B. Besondere Strafbestimmungen.

.
Z. 57.

I. Strafe der Die EinmaischungoderZubereitungvon Maische, die dem Steuerbeamten

MZMSZFZgar nicht angesagt,oder die an anderenTagenz in anderenRäumen oder in

dkigen Zuversi- anderen Gefaßen, als den m dem amtlich bestatigtenBetriebsplane dazu ange-

ZJZZHJZZmeldeten, vorgenommen wird, soll an und für sich mit einer Geldbuße von

Mensch-.
g

Einhundert Thalern (Einbundert und funfzig Gulden) und mit»der Konfiskation
der gebrauchtenGefäße bestraft werden , die gesetzlicheDefraudationsstrafedaneben
aber nur alsdann eintreten, wenn die Absichteiner Verkurzungder Steuer nach-
gewiesenwird.

s. 58.

2«Strafeder Wenn der Vorschrift des Z. 11.»entgegensteuerpflichtigeMaterialien ent-

JFZZUCIZJFZH,weder gar nicht angezeigt, oder in großererMenge, als solche nach den Be-

seneimqeidpngstimmungender 36. und :-37.»straffreiist, oder an anderen Orten, als das

cYFHIFJFYJfthgerVorrathsverzeichnißund der Betriebsplan ergeben,vorgefundenwerden , so findet
eine Geldbuße Von Einhundert Thalern (Einhundert und funfzig Gulden) statt.
Wird bei Zuwiderhandlungenobiger Art zugleichdie Absichtder Steuerverkiirzung-

nachgewiesen, so tritt außerdemnoch die Defraudationsstrafehinzu.

Z. 59.

3. Straf-der Wenn die Brennereigerätheoderdie damit vorzunehmendenoder vorge-
Unterlsssmkn.nommenen Veränderungennicht, wie im Z. 6. vorgeschrieben ist, angezeigtoder unrich1- d T t.

. » » .

d
.

.

Am Apis-dewa ei , so ritt die Konfiskation er verschwiegenen,veränderten oder anders.
Geräthr. , WO-
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wohin gebrachtenStücke und eine Geldstrafevon 25 bis 100 Rthlr. (40 bis
150 Gulden)ein.

s. so.

Wer dek.Vorschrift im S. 7. zuwider Brennerei- oder Destillirgeräthe,sen-feine

ohne Anzeie bei der Steuerhebestelleund darüber erhalteneBescheinigung,einem ZIJFFTWEJM
Anderen ii ergiebt,verfälltin eine Strafe von 5 bis 20 Rthlr. (5 bis 30 Gul- Uezeszangevon
den), welche bei Wiederholungenauf 20 bis 50 Rthlr. (30 bis 75 GUIdeOanixhengnnw
erhöhtWild.

- ere Oan .

Z. 61.

Werden die im Z. 8. vorgeschriebenenBezeichnungender Geräthe unter- 5. Strafe der

lassen, so kommen die Strafbestimmungendes s. 59. zur Anwendung MERMITHE-
§. 62.

nung.

» Abweichungenvon den Tageszeiten, in welchen eingemaischtwerden soll,»6.St1-afeder
sowie Abweichungenvon den deklarirten Tagen des Blasenbetriebs,oder von sh»w;;?3sfisch,
der an»diesenTagen gestatteten Brennfrist werden mit 2 Rthlr. (3 Gulden)1mdVrknnzeitu
und bei Wiederholungenmit 5 bis 20 Rthlr. (5 bis 20 Gulden) bestraft.

Z. 63.

EigenmächtigeVeränderungenin dem von der Steuerhebestellevollzogenen7. Stknsedes
. Betriebsplane(§. 10.), insofern dadurch nicht eine härtereStrafe verwikkt ist,okdnnngswi-

werden mit 2 bis 50 Rthin (3 bis 75 Gulden) bestraft. Jm Wiederholungs-MARka
falle tritt Verdoppelungder Strafe , und im dritten UebertretungsfalleüberdemBegrinspieinen
der Verlust der

Befugnißzur vBetreifbungder Brennerei ein. Auch derjenige,erratzggeåken
welcher seinen Vetrie splan nicht reinlich»aufbewahrt oder nicht bereit hält,zeichnisscn.
solchen jederzeit dem Revisionsbeamtengleich»vorlegenzu können, wird schon
deshalb um Ein bis fünf Thaler (Ein«bis funf Gulden) bestraft, wenn auch
nicht erweislich ist, daß derselbe, um eine Kontravention zu verbergen, wegge-
schafftoder beschädigtworden.

Was vorstehend in Betreff der Betriebspläneangeordnet worden, gilt
auch für die Material-Vorrathsverzeichnisse(Z. 11.).

§. 64.

Wer den amtlichenVerschlußldurch welchenMaisch-J Und an- 8. Verletzung
dere GerätheaußerGebrauch gesetztworden , abnimmt, verletzt, oder sonstUmdgsrszgässenxschs
brauchbarmacht, die vorgeschriebeneBezeichnun der Geräthe(§. 8.) zerstört, ver- Zuenedesze
ändert vdek»n·achmacht,wird, wenn auch eine äteuerverkürzungnicht beabsichtigtsäthss
worden ,»bei einer Veränderungoder Zerstörun«der vorgeschriebenenBezeichnngen
mit der im Z. 59. bestimmtenStrafe und bei erletzungdes amtlichenVerschlusses
der Maisch-Und Destillirgeräthemit einer Geidbußevon 2 bis 20 Rthir. (:.-3bis
30 Gulden) belegt, falls nicht glaubwürdigdargethan wird, daß die Zerstörung
der Bezeichnungoder die Verletzungdes Verschlussesdurch einen vom Steuer-

BUUVOCchschL 56
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pflichtigennicht verschuldetenZufallentstanden, und davon gleich,nachdemsolche
wahrgenommen worden, Anzeige geschehenist.

Z. 65.

9. Bestrafung Die Uebertretung anderer in diesemGesetzenthaltenenVorschriftenund der

EITHERin Gemäßheitderselbenerlassenenund gehörigbekannt gemachtenVerwaltungs-
gm vorschriften, auf welchekeine besondereStrafe gesetztworden, soll mit einer Geld-

bußevon 1 bis 10 Rthlr. (1 bis 15 Gulden) geahndet werden.

C. Vertretungsverbindlichkeit für verwirkte Geldstrafen.

s. »se.

l. Wer Brennerei treibt, haftet, was die im Z. 51. bis einschließlichZ. 65.

verhängtenGeldstrafen betrifft, mit seinem Vermögenfür seine Verwalter, Ge-

werbsgehülfen,sowie für diejenigenHausgenossen,welchein der Lage sind, auf
den GewerbebetriebEinfluß zu üben , wenn

1) dieseGeldstrafen von dem eigentlichSchuldigenwegen Unvermögensnicht
beigetriebenwerden können , und zugleich

2) der Nachweiserbracht wird, daß der Breiinereitreibende beiAuswahl iiiid

Anstellung der Verwalter und Gewerbsgehülfen,oder bei der Beaufsich-
tigung derselben, sowieder Eingangs bezeichnetenHausgenossenfahrlässig,
das heißt, nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichenGeschaftsmanneszu
Werke gegangen ist.

,
Als solcheFahrlässigkeitgilt insbesonderedie wissentlicheAnstellng bezie-

hungsweiseBeibehaltung eines wegen Vranntweinsteueerefraudationbereits bestraf-
ten Verwalters oder Gewerbsgehülfen,falls nicht die obersteFinanzbehördedie

Anstellung beziehungsweiseBeibehaltung eines solchengenehmigthat.
st ein Brennereitreibender , welchernach»den BestimmungendiesesGesetzes

subsidiarischin Anspruch genommen wird, bereits wegen einer von ihm selbst in

der nachgewiesenenAbsichtder SteuerverkürzungbegangenenBranntweinsteuer-De-
fraudation bestraft, so hat derselbedie VermuthungfahrlässigenVerhaltens so lange
gegen sich, als er nichtnachweist, daßer bei Auswahlund Anstellung, beziehungs-
weise Beaufsichtigung seines Eingangs bezeichnetenHülfspersonalsdie Sorgfalt
eines ordentlichenGeschäftsmannesangewendethat.

«

Il. Hinsichtlichder in Folge einerZuwiderhandlunggegen die Vorschriften
dieses Gesetzesvorenthaltenen Steuer haftet der Brennereitreibende für die unter

I; bezeichnetenPersonen mit seinemVermögen,wenn die Steuer von dem eigent-
lich Schuldigenwegen Unvermögensnicht beigetriebenwerden kann.

In denjenigenFällen jedoch, in welchen die Berechnungder vorenthaltenen
Steuer lediglichauf Grund der in diesemGesetzevorgeschriebenenVermuthungen
erfolgt Es. 54. 55.), tritt die subsidiarischeHaftbarkeitdes Vrennereitreibenden
nur unter der zu I. 2. bestimmtenVoraussetzung ein.

m Z. ur
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III. Zur Erlegungvon Geldstrasenauf Grund substdiarischerHaftun. in

Gemäßheitder Vorschriftenzu I. kann der Brennereitreibende nur durch ri ter-

liches Erkenntnißverurtheilt werden. ,

Dasselbegilt für die Erlegungder vorenthaltenenSteuer, welcheauf Grund
der in diesemGesetzevorgeschriebenenVermuthungen berechnetwird.

IV· Die Veftzglsißder Steuerverwaltung, statt der Einziehungder Geld-

bUßeVVU dem sUHsideschVerhaftetenund unter Verzichthierauf, die im Unver-

mögensfallean die Stelle der Geldbußezu verhängendeFreiheitsstrafesogleichan

dem eigentllch»Schuld«kgenvollstreckenzu lassen, wird durch die vorstehendenBe-

stimmungenmcht beruhrt.

D. Zusammentreffen mehrerer Zuwiderhandlungen gegen die Gesetze.

5. 67.

Treten der Zuwiderhandlunggegen die BestimmungendiesesGesetzesandere

Vergehen oder Verbrechenhinzu, so kommen die allgemeinenStrafgesetzezur
Anwendung

«

Jst mit einer Defraudation zugleicheine Verletzung besondererVorschrif-
ten diesesGesetzesverbunden , so tritt die darauf gesetzteStrafe in der Regel der

Strafe der Desraudation hinzu.
Jm Falle mehrerer oder wiederholterZuwiderhandlungengegen diesesGesetz,

welche nicht in Defraudationenbestehen,soll,wenn dieKontraventionen derselben
Art sind und gleichzeitigentdeckt werden,die Kontraventionsstrafe,insbesonderedie

durch die §§. 57. und 58. verhangteStrafe von·EinhundertThalern (Einhundert
und funfzigGulden) gegen den subsidiarischVerpflichteten(·Z.66.) , gleichwiegegen
die

deigentlichenThäter und Theilnehmer,nur m einmaligem Betrage festgesetzt
wer en.

E. Strafe der Bestechung der Beamten und der Widersetzlichkeit
gegen Beamte, Umwandlung der Geldstraer, Verfahren bei Zuwider-

handlungen und Verjährung.

Z. 68. -

» JU»Ansehungder Bestrafungwegen Bestechungder Beamten und wegen
Widersetzlichkeitgegen Beamte,zu welcherauch die Versagungder im Z. 46» den
Gewerbetreibenden zur Pflicht gemachtenHülfsleistunggerechnet wird, ferner in

Ansegtmg
der Verwandlungder Geld- in Freiheitsstrafemsowiedes Verfahrens

bei erfolgungvon Zuwiderhandlungengegen die BestimmungendiesesGesetzes
und der Verxahrungder Strafen kommen die entsprechendenAnordnungendes

Zollstrafgesetzes,Und,wenn solchedarin nicht enthalten sind, die betreffendenall-

gemeinengesetzlichenBestimmungenin Anwendung.
695. .
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Z. 69.

Der oberstenFinanzbehördedes betreffendenStaats, welchefür Ausfüh-
rung diesesGesetzeszu sorgen hat, bleibt die Bestimmung der Hebestellenund

Beamten, welchendie Erhebungder Branntweinsteuerund die Kontrole übertragen
wird, sowie der Erlaß der erforderlichenKontrolvorschriftenund Jnstruktionen
überlassen Auch ist dieselbeermächtigtzsoweitnach den örtlichenVerhältnissen
das Bedürfniß von Erleichterun en bezüglichder in den Js. 16. bis 42. dieses
Gesetzesertheilten Betriebsvors riften sich ergiebt, solche Erleichterungen für
die von dem Bundesrathe zu bemessendeUebergangsperiodeanzuordnen.

Soweit die VorschriftendiesesGesetzesauf PreußiseheWährungund Preußi-
schesGemäß sich beziehen,hat die betreffendeFinanzbehörde,nach Bedürfmß,
diese Vorschriftenin ihrer Anwendungauf die in dem betreffendenLandestheile
gesetzlichbestehendeWährungund das bestehendeGemäßnäherzu bestimmen.

Z. 70.

Dieses Gesetztritt in dem zum NorddeutschenBunde gehörendenTheil des

GroßherzogthumsHessenmit dem 1. Juli 1869.,»in den übrigenim Eingange
genanntenStaaten und Gebietstheilenaber mit demjenigenTage m Kraft, welchen
das Präsidiumfür jeden dieser Staaten und Gebietstheilebestimmenwird.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Vundes-Jnsiegel.

GegebenSchloßBabelsberg, den 8. Juli 1868.

(L. s.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin , gedruckt in der KöniglichenGeheimen ObersvabUchdWckctei
(R. v. Decker).


